
Anlage 6 
(zu § 16 Satz 2)

Berichtsheft zum praktischen Lehrgangsteil zur Lebensmittelkontrolleurin 
beziehungsweise zum Lebensmittelkontrolleur





Die hier aufgezählten Schwerpunkte stellen eine Mindestanforderung 
dar und sind nicht abschließend; auf die zu vermittelnden Inhalte ge-
mäß Lehrgangsrahmenplan der Anlage 1 der Sächsischen Lebensmit-
telkontrolleursverordnung wird verwiesen. 
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